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Wahlen zum 21. Bundestag 

Kreiswahlleiter Mario Glaser weist auf verkürzte Fristen zur 
Briefwahl hin 
 
„Am Sonntag, 23. Februar 2025 finden die vorgezogenen Wahlen zum 21. 
Deutschen Bundestag statt. Aufgrund der verkürzten Fristen steht nur ein Zeit-
raum von knapp zwei Wochen für den Versand der Briefwahlunterlagen, das 
Wählen selbst und die Rücksendung des Wahlbriefs zur Verfügung“. Darauf 
weist Kreiswahlleiter Mario Glaser hin. „Wählerinnen und Wählern, die ihre 
Stimme per Briefwahl abgeben möchten, muss bewusst sein, dass sie schneller 
handeln müssen als bei einer regulären Parlamentswahl.“  
 
Die Briefwahl kann zwar schon jetzt beantragt werden. Die Städte und Gemein-
den können mit dem Versand der Briefwahlunterlagen aber erst nach Erhalt der 
Stimmzettel, voraussichtlich ab dem 10. Februar 2025 beginnen.  
 
Der Druck der Stimmzettel erfolgt ab dem 30. Januar 2025. Erst ab diesem 
Zeitpunkt ist endgültig entschieden, welche Wahlvorschläge zugelassen sind. 
Nach dem Druck werden die Stimmzettel an die Städte und Gemeinden verteilt 
und die Briefwahlunterlagen können versandt werden. Für die Briefwahl steht 
deshalb nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung. 
 
Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag, 23. Februar 2025, bis 18 Uhr bei 
der zuständigen Stelle eingehen. Die Anschrift der zuständigen Stelle ist auf 
dem roten Wahlbrief im Anschriftenfeld angegeben.  
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